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BETREFF  Ihr Antrag nach dem IFG "Facebook Fanpage & Twitter" [#242432] 
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ich nehme Bezug auf Ihren Widerspruch vom 25. August 2022, hier eingegangen per Fax am 
26. August 2022.  Aktuell  wird  in  Zusammenarbeit  mit  den  betroffenen  Fachreferaten  ge-
prüft,  ob  und  inwieweit  dem  Widerspruch  abgeholfen  werden  kann.  Sofern  für  gegen-
ständliche Informationen der Ausschlussgrund des § 3 Nr. 3 lit. b) Informations-
freiheitsgesetz (IFG) nicht oder nicht mehr bejaht werden kann, wird ggf. zu prüfen sein, ob 
Belange Dritter, insbesondere aber nicht nur Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne 
des  § 6  S. 2 IFG,  berührt  sind.  Sofern  dies  der  Fall  ist,  werden  Drittbeteiligungsverfahren 
durchzuführen sein. 

Ich halte Sie unaufgefordert weiter auf dem Laufenden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 
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